


[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _GoBack]Gebrauchshinweise: die grau hinterlegten Felder in []-Klammern können mt F11 angesprungen und überschrieben werden. 

[bookmark: Text3]Wärmeverbund [Name Verbund]


Stand: [Datum]


	Wärmeliefervertrag




zwischen

Eigentümer der Liegenschaft [Name, PLZ, Ort]
nachstehend Wärmebezüger genannt

und

Wärmeverbund [Name, PLZ, Ort]
nachstehend Wärmelieferant genannt


betreffend Lieferung von Wärme ab der Holzschnitzelheizung des Wärmelieferants an den Wärmebezüger.



1.	Parteien
1.1	Wärmelieferant
	Wärmeverbund [Name, PLZ, Ort]

1.2	Wärmebezüger
	Eigentümer der Liegenschaft [Name, PLZ, Ort]
	Der Vertrag geht bei Handänderung auf den neuen Eigentümer über.


2.	Vertragsbestandteile
Die Vertragsparteien vereinbaren folgende Vertragsbestandteile:
- Vorliegender Wärmeliefervertrag
- Tarifblatt

Der Wärmebezüger hat diese Vertragsbestandteile erhalten und erklärt mit Unterzeichnung des Vertrages, dass er damit einverstanden ist.

3.	Zweck
3.1	Die Vertragsparteien vereinbaren den Anschluss der Liegenschaft [Strasse + Nr., PLZ, Ort] an den Wärmeverbund [Name] und den Bezug beziehungsweise die Lieferung von Heizwärme ab diesem Wärmeverbund.

3.2	Die Lieferung von Wärme erfolgt während der Heizperiode. Diese dauert grundsätzlich vom [z.B.15. September bis 15. Juni]. Ausserhalb der Heizperiode erfolgt die Wärmelieferung, unter Berücksichtigung der jeweiligen Wetterbedingungen.

4.	Vertragsdauer
	Der Vertrag wird auf eine feste Dauer [Laufzeit, z.B. 15 Jahre] abgeschlossen. Er verlängert sich stillschweigend [z.B. 5 Jahre], sofern nicht eine Partei den Vertrag auf Ende der Vertragsdauer schriftlich kündigt. Die Kündigungsfrist beträgt [z.B. 1 Jahr].

5.	Überbindungspflicht
Lieferant und Bezüger sind verpflichtet, den vorliegenden Vertrag mit sämtlichen Rechten und Pflichten auf allfällige Rechtsnachfolger bzw. Erwerber der im Vertrag aufgeführten Anlage, mit Weiterbindungspflicht, zu übertragen. Im Unterlassungsfall besteht Schadenersatzpflicht.

6.	Anschlussleistung
Die Anschlussleitungen und die Übergabestation sind für eine max. Leistung von [Leistung] kW dimensioniert (installierte Leistung).


[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]7.	Anschlussgebühren
Der Wärmebezüger bezahlt für den Anschluss an das Wärmeversorgungsnetz eine einmalige Anschlussgebühr von CHF [Betrag] zuzüglich Mehrwertsteuer. Die Anschlussgebühr wird fällig:
50% bei Vertragsabschluss
50% bei Inbetriebnahme des Hausanschlusses

8.	Wärmepreis
	Der Wärmepreis setzt sich zusammen aus dem Grundpreis pro abonnierte Leistungseinheit und dem Arbeitspreis für die bezogene Energiemenge.

9.	Grundpreis
9.1	Der Wärmebezüger bezahlt dem Wärmelieferanten einen jährlichen Grundpreis.

9.2	Der Grundpreis beträgt im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses CHF [Betrag]/kW, d.h. für die vereinbarte Anschlussleistung von [Leistung] kW total CHF [Betrag]. Er ist indexiert und wird jährlich, jeweils per [z.B. 1. Juli], nach der Preisänderungsformel im Tarifblatt an die Teuerung angepasst.

9.3	Der Grundpreis ist unabhängig vom Wärmebezug zu bezahlen. Er ist auch geschuldet, wenn keine Wärme bezogen wird. Wird die Anschlussleistung geändert, so wird der Grundpreis angepasst.

10.	Arbeitspreis
10.1	Der Wärmebezüger schuldet einen Arbeitspreis pro bezogene Wärmeeinheit. Der Arbeitspreis berechnet sich aufgrund der tatsächlichen Aufwendungen für Brennstoff, Kapitalbeschaffung und die Hilfsenergie, die der Wärmelieferant während der Abrechnungsperiode für das Heizwerk und den Betrieb des Wärmeversorgungsnetzes verbraucht hat, zuzüglich Mehrwertsteuer zum jeweils gültigen Steuersatz.

10.2	Der Arbeitspreis beträgt zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses [Betrag] Rp./kWh. Er ist indexiert und wird jährlich per [z.B. 1. Juli] gemäss der Preisänderungsformel im Tarifblatt an die Teuerung angepasst.

11.	Ablesung, Akontozahlung, Fälligkeit
11.1	Der Wärmelieferant misst die bezogene Wärmemenge mit einer Wärmemesseinrichtung. Er liest einmal jährlich - jeweils per [z.B. 31. Mai] - den Zählerstand ab. Der Wärmebezüger kann zusätzliche Ablesungen verlangen. Er trägt die Kosten dafür.

11.2	Die Verrechnung erfolgt jährlich nach Massgabe des tatsächlichen Bezugs.

11.3	Der Grundpreis ist am [z.B. 1. Oktober] fällig. Eine Akontozahlung wird am [z.B. 31. Januar] in Rechnung gestellt und beläuft sich in der Regel auf per [z.B. 50 %] des Wärmebezugs des Vorjahres.

11.4	Ergänzende Bestimmungen sind im Tarifblatt definiert.

12.	Schlussbestimmungen
Für die gerichtliche Beurteilung von Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis sind die ordentlichen Gerichte zuständig. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist [Ort].


[Ort], [Datum] 	[Ort], [Datum]

[Firma Wärmelieferant]	[Firma Wärmebezüger]




[Name unterschreibende Person]	[Name unterschreibende Person]




Wärmeverbund [Adresse Objekt]


Stand: [Datum]

	Tarifblatt





Das Tarifblatt ist Vertragsbestandteil zum Wärmeliefervertrag

des

Wärmeverbund [Name, PLZ, Ort]
nachstehend Wärmelieferant genannt

betreffend Lieferung von Wärme ab der Holzschnitzelheizung des Wärmelieferanten 

1.	Tarifsystem
1.1	Der Wärmepreis setzt sich zusammen aus:
· Grundpreis pro abonnierte Leistung in kW
· Arbeitspreis für die bezogene Energiemenge in kWh

2.	Grundpreis
2.1	Der Basis-Grundpreis beträgt Fr. [Betrag]/kW.

2.2	Der Basis-Grundpreis wird vom Wärmelieferant jährlich per 1. Juli der Teuerung angepasst. Die Anpassung erfolgt erstmals per [z.B. 1. Juli] Als Grundlage dient der Landesindex der Konsumentenpreise des Bundesamtes für Statistik. Die Anpassung erfolgt gemäss folgender Formel:



	wobei:
	GPn
	=
	neuer Grundpreis

	GPb
	=
	Basis-Grundpreis (CHF [Betrag]/kW)

	LIKn
	=
	neuer Landesindex der Konsumentenpreise

	LIKb
	=
	Landesindex der Konsumentenpreise per [z.B. 1. Juli 2016]




3.	Arbeitspreis
3.1	Der Basis-Arbeitspreis beträgt [Betrag] Rp./kWh.

3.2	Der Basis-Arbeitspreis wird vom Wärmelieferant jährlich per 1. Juli der Teuerung angepasst. Die Anpassung erfolgt erstmals per  [z.B. 1. Juli 2016]. Als Grundlagen dienen der Schnitzelindex von Holzenergie Schweiz und der Landesindex der Konsumentenpreise des Bundesamtes für Statistik. Die Anpassung erfolgt gemäss folgender Formel:



	wobei:
	APn
	=
	neuer Arbeitspreis

	APb
	=
	Basis-Arbeitspreis

	SIn
	=
	aktuellster Schnitzelindex jeweils per [z.B. 1. Juli 2016].

	SIb
	=
	Schnitzelindex per [z.B. 1. Juli 2016].

	LIKn
	=
	neuer Landesindex der Konsumentenpreise

	LIKb
	=
	Landesindex der Konsumentenpreise per [z.B. 1. Juli 2016].



3.3	Der verbrauchsabhängige Wärmepreis wird anhand der bezogenen Wärmemenge verrechnet. Zu diesem Zweck werden die Wärmezähler jeweils am [z.B. 31. Mai].  abgelesen. 

3.4	Die Verrechnung erfolgt jährlich nach dem Bezug. Es können Akontozahlungen verlangt werden.



4.	Mehrwertsteuer
	Sämtliche Tarife verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer.



[Ort], [Datum] 	[Ort], [Datum]

[Firma Wärmelieferant]	[Firma Wärmebezüger]




[Name unterschreibende Person]	[Name unterschreibende Person]




Vorlage kostenlos zur Verfügung gestellt von Holzenergie Schweiz, www.holzenergie.ch. 

Disclaimer: Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte wird jegliche Haftung abgelehnt. Das Copyright für sämtliche Inhalte liegt bei Holzenergie Schweiz.
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